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Gesundheitsfonds
Darstellung der grundsätzlichen Funktionsweise
Seit 1. Juli 2009

TransfersKrankenkasse Gesundheitsfonds
Einheitlicher Beitragssatz:
14,9 Prozent seit 01. Juli 2009 (§ 241 
Abs. 1 SGB V) . Dieser unterteilt sich 
wie folgt:

Arbeitnehmer
Beitragssatz: 7,9 %

Arbeitgeber
Beitragssatz: 7,0 %

Zusatzbeitrag
Wenn Kasse mit den Zuweisungen 
aus Gesundheitsfonds nicht 
auskommt.
Zusatzbeitrag verbleibt bei der Kasse 
und Kassenmitglied trägt diesen 
allein.

Fall 1: Bis 8 Euro/Monat
ohne Einkommensprüfung.

Fall 2: Wenn Kasse mehr als 8 Euro 
benötigt: Bis maximal 1 % der 
beitragspflichtigen Einnahmen des 
Mitglieds bis zur Beitragsbemes-
sungsgrenze (maximal 37,50 Euro).

Prämie
an Kassenmitglieder

Wenn Zuweisungen aus 
Gesundheitsfonds größer als 
Ausgaben sind (Überschuss).

Beiträge
z. B. von Arbeitnehmern und 
Arbeitgebern sowie freiwilligen 
Mitgliedern und Rentnern. 

Steuerzuschuss
2009 zahlt der Bund 7,2 Mrd. Euro.

In 2010 erhöhen sich diese 
Leistungen auf 11,8 Mrd. EUR - 
Gesetz zur Sicherung von 
Beschäftigung und Stabilität in 
Deutschland  ("Konjunkturpaket II")
 
Sozialversicherungs-Stabilisierungs-
gesetz (SozVersStabG): 3,9 Mrd. Euro

Beiträge

Pauschale
für jeden Versicherten

Risikoadjustierte 
Zuweisungen
nach Krankheiten, Alter und 
Geschlecht


